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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2014/2015 von der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg als Dissertation angenommen. Grundlegende Entwicklungen der 
Rechtsprechung und der Literatur konnten bis März 2017 berücksichtigt 
werden. Im Übrigen befinden sich die Quellennachweise auf dem Stand 
von August 2016. Gegenstand dieser Untersuchung ist im Wesentlichen 
die Prüfung, ob sich Google durch die Haltung, keine Entgelte für das An-
zeigen von Anrisstexten zu bezahlen, gegenüber den Presseverlegern bzw. 
den Anbietern redaktioneller Webseiten in Deutschland missbräuchlich 
verhält. 

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Boris 
Paal, M.Jur., für seine stetige aufmerksame Unterstützung und seine vie-
len Anregungen mit denen er diese Arbeit gefördert hat. Darüber hinaus 
danke ich Herrn Prof. Dr. Maximilian Haedicke, LL.M., für die zügige Er-
stellung des Zweitgutachtens. 

Herzlich bedanken möchte ich mich zudem bei Dr. Frank Röhling, der 
mir während meiner Zeit als wissenschaftlichen Mitarbeiterin und später 
als Rechtsanwältin mit hilfreichem Rat zur Seite stand und es mir ermög-
lichte, diese Arbeit an verschiedenen Orten und mit einer umfassenden 
Flexibilität zu verfolgen.  

Mein ganz persönlicher Dank für die Durchsicht des Manuskripts, die 
zahlreichen Diskussionen und vielseitigen Ermutigungen in der Zeit, in 
der diese Arbeit entstanden ist, geht an Frau Dr. Henrikje-Sophie Budde.  

Schließlich danke ich meinen Eltern für die uneingeschränkte Unter-
stützung und die zahlreichen Ermunterungen während den Jahren meiner 
juristischen Ausbildung sowie meinen Geschwistern (Anna, Lena und 
Markus), die mir mit vielfältigen guten Ratschlägen immer zur Seite stan-
den. 
 
 
Berlin im Juli 2017 Ilka Mauelshagen 
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LG Landgericht 

lit. littera 

 

MMR Multimedia und Recht 

MR-Int. Medien und Recht International 

MüKo Münchener Kommentar 
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N.D. Northern District 

NJW Neue Juristische Wochenschrift 

No. Number 

Nr. Nummer 

NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 

NZKart Neue Zeitung für Kartellrecht 

 

OLG Oberlandesgericht 

 

PatG Patentgesetz 

 

Rn Randnummer 

RStV Rundfunkstaatsvertrag 

 

S. Satz 

SE Societas Europaea 

SEO Search engine optimization 

Sog. Sogenannte 

SSNIP Small but significant and nontransitory increase in price 

 

TILEC Tilburg Law and Economics Center 

TKG Telekommunikationsgesetz  

TMG Telemediengesetz 

 

u.a. unter anderem 

UrhG Urhebergesetz 

UrhWahrnG Urheberwahrnehmungsgesetz 

URL Uniform Resource Locator 

U.S. / US United States (of America) 

USD United States Dollar 

UWG Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 

 

Var. Variante 

v. von / vom / versus 

vgl. vergleiche 

VGG Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwand-
ten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (Verwertungs-
gesellschaftengesetz) 

VG Media  Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutz-
rechte von Medienunter-nehmen mbH 
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Vol. Volume 

 

WRP Wettbewerb in Recht und Praxis 

WuW Wirtschaft und Wettbewerb 

www World Wide Web 

 

zit. zitiert 

ZGE/IPJ Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Intellectual Property Journal 

ZR Revisionen in Zivilsachen 

ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik 

ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
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Einleitung – Inhalte und Ziele der Untersuchung 

Zu Beginn dieser Arbeit wird eine kurze Einführung gegeben, die einige 
Auswirkungen der Digitalisierung der Medien auf die Verlagshäuser und 
Presseverleger, insbesondere in Deutschland, beschreibt. Im Anschluss 
werden die Ziele sowie der Verlauf der vorliegenden Arbeit dargestellt. 

A. Einführung 

Die Digitalisierung stellt mit ihren Besonderheiten wie unentgeltlichen 
Angeboten, Netzwerkeffekten und kurzen Lebenszyklen der Angebote das 
Wettbewerbsrecht vor neue Herausforderungen. Digitale Branchen und 
die Internetindustrie sind heute aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr 
wegzudenken. Da es sich um einen stetig wachsenden und an Bedeutung 
weiter zunehmenden Wirtschaftszweig handelt, ist es umso wichtiger, den 
Wettbewerb im digitalen Raum zu schützen und keine kartellrechtsfreien 
Räume entstehen zu lassen. Nicht nur die Vielzahl von unentgeltlichen 
Angeboten, sondern auch die speziellen Eigenschaften von mehrseitigen 
Plattformmärkten, stellen neue Anforderungen an die wettbewerbsrechtli-
che Praxis. So wurde bis vor wenigen Jahren in Deutschland noch mehr-
heitlich davon ausgegangen, dass unentgeltliche Produkte und Dienstleis-
tungen nicht vom Kartellrecht erfasst werden. Hierauf hat der Gesetzgeber 
nun explizit in seinem Entwurf zur 9. GWB-Novelle reagiert.1 Der Ent-
wurf sieht vor, dass auch bei Unentgeltlichkeit ein kartellrechtlich relevan-
ter Markt anzunehmen ist.  

Hinzu kommt, dass sich innerhalb weniger Jahre eine Reihe von multi-
nationalen Großkonzernen mit hoher Finanzkraft wie u.a. Google, Apple, 
Amazon und Facebook entwickelt haben.2 Es bedarf im Hinblick auf die 

____________________ 

1  Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung – Entwurf eines Neunten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen v. 14.10.2016, 
Drucksache 606/16, 7. 

2  Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Grünbuch Digitale Platt-
formen, Mai 2016, 20 f., abrufbar unter https://www.bmwi.de/BMWi/Redak 
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Fusionskontrolle sowie die Missbrauchskontrolle einer Handhabung, wel-
che die Märkte richtig erfasst, und den Wettbewerb, aber auch die auf den 
„neuen“ Märkten so wichtigen Innovationen, schützt. Dies hat die Bun-
desregierung erkannt, die im Rahmen des Vorschlags zur 9. GWB-
Novelle auch diesbezüglich einige Punkte aufgreift, um entsprechend auf 
die weiter voranschreitende Digitalisierung des deutschen Wirtschafts-
raums zu reagieren.3 

Mit der Digitalisierung gab es eine Reihe von Innovationen und neuen 
Geschäftsideen, durch welche herkömmliche Geschäftsfelder vor neue 
Herausforderungen gestellt wurden und immer noch werden. Eine der 
Branchen, welche diese rasanten Veränderungen besonders stark zu spü-
ren bekommen hat, waren die Verlagshäuser und Presseverleger, die ins-
besondere Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Magazine publizieren.4 
Durch das Internet sind tagesaktuelle Nachrichten innerhalb kürzester 
Zeit, über Kommunikationsdienste wie Twitter oder Facebook, manchmal 
sogar in Echtzeit, praktisch auf der ganzen Welt verfügbar. Hinzu kom-
men Blogger und andere neue Medienformate, die den Presseverlegern 
Konkurrenz machen. Verbraucher sehen heutzutage vermehrt davon ab, 
Zeitungen zu abonnieren, obwohl dies vor wenigen Jahren noch weit ver-
breitet war. Die Presseverlage, nicht nur in Deutschland, sondern welt-
weit, haben unter den sinkenden Auflagenzahlen zu leiden und das Phä-
nomen des „Zeitungssterbens“ steht in einem untrennbaren Zusammen-
hang mit der wachsenden Digitalisierung der Medien.5 Hinzu kommt, dass 
sich die Mehrheit der Presseverleger mit Einführung ihrer Webseiten und 
Online-Inhalte entschieden hatte, einem gewissen digitalen Selbstver-
ständnis entsprechend, ihre Angebote unentgeltlich zur Verfügung zu stel-
len. Die meist einzige Einnahmequellen aus den digitalen Geschäftsfel-

___________________ 

tion/PDF/G/gruenbuch-digitale-plattformen,property=pdf,bereich= bmwi2012, 
sprache=de,rwb=true.pdf. 

3  Siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referentenentwurf – 
Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (9. GWB-ÄndG) v. 01.07.2016, abrufbar unter https:// 
www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/neunte-gwb-novelle,property=pdf, 
bereich= bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.  

4  Ebenso Dewenter/Haucap, Ökonomische Auswirkungen der Einführung eines 
Leistungsschutzrechts für Presseinhalte im Internet (Leistungsschutzrecht für 
Presseverleger), 3 ff. 

5 Dazu auch, Spiegel.de, Artikel v. 10.08.2015, abrufbar unter http://www. spie-
gel.de/netzwelt/web/digitaler-wandel-und-zeitungssterben-gastbeitrag-von-nzz 
-ceo-veit-dengler-a-1047017.html.  
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dern der Verlagshäuser ist der Verkauf von Online-Werbeflächen, die 
sich, je nach Reichweite besser oder schlechter verkaufen lassen. Von die-
sem Geschäftsmodell wenden sich aber in den letzten Jahren immer mehr 
der digitalen Angebote ab. Insbesondere in Deutschland geht der Trend zu 
einer Mischung aus kostenfreien und entgeltlichen Artikeln auf redaktio-
nellen Webseiten.6 Allein in den vergangenen zwei Jahren haben sich ei-
nige prominentere Pressehersteller dazu entschieden, einen Teil ihres digi-
talen Online-Angebots, namentlich die Webseiten spiegel.de und sued-
deutsche.de, gegen Entgelt anzubieten.7  

Einige Vertreter der Presseverleger sind der Ansicht, dass Internet-
Suchmaschinen, allen voran Google, von digitalen redaktionellen Inhalten 
der Verlagshäuser profitieren.8 Aus Sicht der Befürworter des Leistungs-
schutzrechts für Presseverleger würden viele Nutzer davon absehen, die 
redaktionellen Webseiten aufzurufen, da die von den Internet-Such-
maschinen angezeigten Snippets,9 insbesondere im Zusammenspiel mit 
anderen Snippets zu ein und demselben Thema, bereits ausreichend In-
formationen enthalten würden.10 Aber auch die Verlagshäuser profitieren 
auch von den Internet-Suchmaschinen. Die Internet-Suchmaschinen ver-
mitteln den digitalen Angeboten der Presseverleger Aufmerksamkeit und 
Nutzeraufkommen, da die Nutzer ohne die Internet-Suchmaschinen von 
den redaktionellen Inhalten gegebenenfalls keine Kenntnis erlangen wür-
den. Ein finanzieller Ausgleich für das Anzeigen der Snippets von digita-
len Angeboten der Presseverleger durch die Internet-Suchmaschinen er-
folgt grundsätzlich nicht. Vor dem Hintergrund der stetig steigenden Onli-
ne-Werbeumsätze der Internet-Suchmaschinen und der zeitgleichen Krise 

____________________ 

6 Vgl. das Bild Plus Modell von Axel Springer; siehe dazu bild.de, abrufbar un-
ter http://www.bild.de/faq/artikel/bildplus/bildplus-30427008.bild.html.  

7 Vgl. meedia.de, Artikel v. 23.03.2015 und 27.06.2016, abrufbar unter http:/ 
/meedia.de/2015/03/23/sueddeutsche-zeitung-am-dienstag-soll-die-paywall-ko 
mmen/ und http://meedia.de/2016/06/27/spiegel-und-spiegel-online-starten-be 
zahlangebot-spiegel-plus- mit-laterpay/.  

8 Vgl. golem.de, Artikel v. 17.10.2013, abrufbar unter https://www.golem.de/ne 
ws/burda-google-soll-journalisten-an-werbe-milliarden-beteiligen-1310-10220 
3.html 

9 Siehe für eine Beschreibung des Begriffs Snippet nachfolgend unter Erster 
Teil/Kapitel 2/A/II. 

10 Siehe meedia.de, Artikel v. 29.09.2016, abrufbar unter http://meedia.de/2016 
/09/29/snippets-und-vorspeisen-die-seltsame-leistungsschutz-welt-des-digital 
kommissars-guenther-oettinger/.  
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der Verlagshäuser wuchs die Kritik seitens der Presseverleger an diesem 
System. 11 

Auch der Gesetzgeber erkannte die Schwierigkeiten und die neuen Her-
ausforderungen der Presseverleger, die bei ihren analogen Print-Objekten 
finanzielle Einbußen hinnehmen mussten und gleichzeitig ihre digitalen 
Angebote nicht entsprechend monetarisieren konnten. Um die Pressever-
leger umfassender zu schützen, verabschiedete der Gesetzgeber das Leis-
tungsschutzrecht für Presseverleger, das 2013 in Kraft trat. Speziell die In-
ternet-Suchmaschinen sollten von dem Leistungsschutzrecht für Presse-
verleger erfasst werden. 12 Mit dem Leistungsschutzrecht, das heute ein 
Teil des Urheberrechtsgesetzes ist, steht den Presseverlegern das Recht zu, 
von den Internet-Suchmaschinen ein Entgelt für das Anzeigen von Snip-
pets (außer es handelt sich dabei lediglich um einzelne Wörter oder kleins-
te Textausschnitte) zu verlangen. Das Leistungsschutzrecht für Pressever-
leger ist von Beginn an sehr kontrovers diskutiert worden und hat den 
Presseverlegern bis zum heutigen Tage keine bedeutenden Einnahmen 
eingebracht. Die großen Internet-Suchmaschinen, allen voran Google, ha-
ben den Presseverlegern bisher keine Zahlungen nach den Vorschriften 
des Leistungsschutzrechts für Presseverleger zukommen lassen, auch ohne 
ihr Geschäftsmodell, insbesondere aus Sicht der Nutzer, merklich zu ver-
ändern bzw. anzupassen. Google hatte die Presseverleger aufgefordert, zu 
erklären, dass sie in das Anzeigen der Snippets – ohne dass dies eine Ver-
pflichtung nach dem Leistungsschutzrecht für Presseverleger begründe – 
einwilligen. Für den Fall, dass die Presseverleger dieser Aufforderung 
nicht nachkämen, kündigte Google an, keine Inhalte dieser Presseverleger 
mehr anzeigen zu wollen.13 Dieses Verhalten hat die Kartellbehörden auf 
den Plan gerufen, da es sich aus Sicht der Mehrheit der deutschen Presse-
verleger bei Google um ein marktbeherrschendes Unternehmen handele, 
das mit seinem Verhalten im Zusammenhang mit dem Leistungsschutz-
recht für Presseverleger seine marktbeherrschende Stellung missbrauche. 

____________________ 

11 Vgl. golem.de, Artikel v. 17.10.2013, abrufbar unter https://www.golem.de 
/news/burda-google-soll-journalisten-an-werbe-milliarden-beteiligen- 1310-
102203.html. 

12 Siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 14.11.2012, Entwurf eines Sie-
benten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, Bundestagsdrucksa-
che 17/11470, 1. 

13 Siehe Bundeskartellamt, Beschluss v. 08.09.2015, B6-126/14 VG Medi-
a/Google, Rn 77 f.; 92 ff.  
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Insbesondere das Bundeskartellamt hat sich mit dieser Fragestellung in-
tensiv beschäftigt. 14  

B. Ziele der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, in einem ersten Schritt herauszuarbeiten und 
zu prüfen, ob es sich bei Google, als bedeutendste und nutzerstärkste In-
ternet-Suchmaschine in Deutschland, tatsächlich um ein marktbeherr-
schendes Unternehmen handelt. In einem zweiten Schritt wird untersucht, 
ob sich Google im Verhältnis zu den Presseverlegern bzw. den Anbietern 
redaktioneller Webseiten im Sinne der nationalen und europäischen Wett-
bewerbsvorschriften missbräuchlich verhält und ob den Presseverlegern 
bzw. den Anbietern redaktioneller Webseiten aufgrund des (vermeintlich) 
missbräuchlichen Verhaltens Ansprüche gegen Google zustehen.  

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Abgrenzung des relevan-
ten Marktes bzw. der relevanten Märkte bei digitalen mehrseitigen Platt-
formen, insbesondere im Hinblick auf Internet-Suchmaschinen. Aufgrund 
der steigenden Bedeutung von digitalen Märkten und der bislang verhält-
nismäßig geringen Anzahl von kartellbehördlichen Entscheidungen in die-
sem Bereich wird die Definition des relevanten Marktes bzw. der relevan-
ten Märkte umfassend dargestellt.  

C. Inhaltsübersicht 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Diese werden nachfol-
gend übersichtsartig kurz dargestellt.  

I. Erster Teil 

Im Ersten Teil werden der Begriff und die Funktionsweisen des digitalen 
Informationsintermediäres dargestellt. Dabei wird ein Schwerpunkt auf In-
ternet-Suchmaschinen, die zu den Informationsintermediären zählen, ge-
legt. Die Arbeit führt in die unterschiedlichen Arten von Internet-Such-

____________________ 

14 Vgl. Bundeskartellamt, Beschluss v. 08.09.2015, B6-126/14 VG Media/ 
Google. 
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maschinen, namentlich horizontale, vertikale und universelle Internet-
Suchmaschinen, ein. Darüber hinaus wird die Arbeitsweise von Internet-
Suchmaschinen – vom Indexieren fremder Webseiten hin zum Anzeigen 
von Suchergebnissen – kurz erläutert.  

Im weiteren Verlauf des Ersten Teils werden die auf Internet-Such-
maschinen anwendbaren verfassungsrechtlichen sowie einfachgesetzli-
chen Normen präsentiert. Hierbei wird insbesondere untersucht, ob es ein-
fachgesetzliche Normen gibt, die Dritten Ansprüche auf Zugang zu den 
Indexen der Internet-Suchmaschinen gewähren. 

II. Zweiter Teil 

Der Zweite Teil ist der Frage der Marktabgrenzung bei mehrseitigen Platt-
formen und der Abgrenzung des relevanten Marktes bzw. der relevanten 
Märkte beim Betrieb von Internet-Suchmaschinen gewidmet.  

Im ersten Kapitel des Zweiten Teils werden die verschiedenen Theorien 
der Marktabgrenzung skizziert, die auch bei der Abgrenzung von mehrsei-
tigen Plattformmärkten herangezogen werden. Weiterhin werden an dieser 
Stelle die aufgrund der Digitalisierung immer weiter an Bedeutung ge-
winnenden Plattformmärkte untersucht. Zu Beginn werden die Vorausset-
zungen von Plattformen herausgearbeitet. Daran anschließend werden die 
verschiedenen Arten von Plattformen, die sog. Matchingplattformen und 
Aufmerksamkeitsplattformen, deren Unterscheidungsmerkmale sowie die 
auf Plattformen regelmäßig vorliegenden Netzwerkeffekte dargestellt. Un-
ter C/II des ersten Kapitels folgt die Prüfung, um welche Art von Platt-
form es sich bei Internet-Suchmaschinen handelt und welche Netzwerkef-
fekte bei Internet-Suchmaschinen auftreten. Zum Abschluss des ersten 
Kapitels werden die Besonderheiten von Plattformmärkten, wie die Un-
entgeltlichkeit der Produkte, die Tendenz zur Monopolisierung von Platt-
formmärkten sowie der auftretende Innovationswettbewerb näher beleuch-
tet. Hier wird insbesondere untersucht, ob auch bei fehlender Entgeltlich-
keit von kartellrechtlichen Märkten auszugehen ist. Daran schließt sich die 
Prüfung an, ob die bei einseitigen Märkten angewendeten Theorien und 
Grundlagen zur Abgrenzung von einseitigen Märkten auch auf mehrseiti-
ge Märkte anwendbar oder ob die Besonderheiten der Plattformmärkte zu-
sätzlich zu berücksichtigen sind. Hier wird auch untersucht, ob bei mehr-
seitigen Plattformen lediglich ein Markt oder gegebenenfalls mehrere 
Märkte abzugrenzen sind. 
 


